
Liebe Eltern,  
 
nachfolgend ein paar Hinweise und Tipps für Ihre alleinreisenden Kinder. Bei 
weiteren Fragen erreichen Sie uns unter: 
Tel.: 02981/2289 
Fax.: 02981/569 
eMail: jh-winterberg@djh-wl.de 
 
Alleinreisende Minderjährige 
Ab 14 Jahren können Jugendliche allein verreisen, brauchen aber bis zum 18. 
Geburtstag dazu noch die Zustimmung der Eltern. Denn sie haben die 
Aufsichtspflicht und werden zur Verantwortung gezogen, wenn ihre Kinder 
unterwegs etwas anstellen oder ihnen etwas passiert. 
Neben dem eigenen Pass oder Personalausweis (die normalerweise ab 16 
Jahren ausgestellt werden aber auch bereits früher beantragt werden 
können) sollten die Jugendlichen auf alle Fälle auch eine Reisevollmacht der 
Eltern dabei haben. 
 
Folgende Unterlagen sollen mitgeführt werden: 
a.. Eine Fotokopie des Personalausweises des Vaters oder der Mutter 
b.. Zusätzlich ein Schreiben der Eltern, in dem sie die Reise ausdrücklich 
erlauben. 
Am besten sollte das konkrete Ziel der Reise angegeben werden. Auch die 
Telefonnummer und Unterschrift der Eltern sollte nicht vergessen werden! In 
Verbindung mit der Kopie eines elterlichen Ausweises, können dann z.B. Zoll 
oder Polizei feststellen, dass die Unterschrift auf der Vollmacht echt ist. 
Deshalb sollte auch immer der Erziehungsberechtigte die Vollmacht 
unterschreiben, dessen Ausweiskopie mitgeführt wird. 
 
Die Kosten für den Aufenthalt sind im Voraus oder bei Anreise zu begleichen. 
Die Mitgliedschaft im DJH ist Bedingung für einen Aufenthalt in der 
Jugendherberge. Des Weiteren gelten die AGB und Aufnahmebedingungen 
des DJH sowie die Hausordnung der Jugendherberge. 
 
Herzlichen Gruß 
 
Ihre Herbergsleitung 
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